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Lieber Kreuzfahrtgast,
die in dieser Broschüre angebotenen 
Kreuzfahrten werden durch MSC Crocie-
re SA, mit Sitz in Genf, Avenue Eugene 
Pittard n.40 1206 Schweiz (folgend: 
„MSC Kreuzfahrten“ oder „der Veranstal-
ter“) organisiert und durchgeführt. MSC 
Kreuzfahrten ist verantwortlich für die 
Organisation aller Reisebestandteile. MSC 
Kreuzfahrten kann, nach eigenem Ermes-
sen, den Verkauf der angebotenen Reisen 
an weitere externe Agenten oder an 
Zweigniederlassungen delegieren (wie z.B. 
an die MSC Kreuzfahrten GmbH). 
Die folgenden Hinweise und Bedingungen 
regeln das Vertragsverhältnis zwischen
Ihnen und MSC Kreuzfahrten, als Ihren 
Kreuzfahrtveranstalter, in Ergänzung zu 
den gesetzlichen Bestimmungen des 
Reisevertragsrechts. Bitte lesen Sie die 
Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorg-
fältig durch, denn mit Ihrer Buchung er-
kennen Sie diese Reisebedingungen auch 
namens aller von Ihnen mitangemeldeten 
Personen als verbindlich an. 

1. Abschluss des Reisevertrages
Die Anmeldung kann nur über Ihr Reise-
büro erfolgen. Die schriftliche Bestätigung 
erfolgt schnellstmöglich durch Übersen-
dung an Ihr Reisebüro.
Reisebüros sind vom Reiseveranstalter 
nicht bevollmächtigt Vereinbarungen zu 
treffen, Auskünfte zu geben oder Zu-
sicherungen (z.B. Kabinen) zu machen, die 
den vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges abändern, über die vertraglich zuge-
sagten Leistungen des Reiseveranstalters 
hinausgehen, oder im Widerspruch zur 
Reiseausschreibung stehen. 
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung 
vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot des Reiseveranstalters vor. 
Der Reisevertrag kommt auf der Grund-
lage dieses neuen Angebots zustande, 
wenn der Reisende die Annahme aus-
drücklich oder schlüssig (z.B. Zahlung auf 
den Reisepreises oder Reiseantritt) er-
klärt.

2. Bezahlung, Reiseunterlagen
Der Reisepreis ist bis spätestens 4 Wo-
chen vor Reiseantritt vollständig an Ihr 
Reisebüro zu bezahlen. Die Reiseunter-
lagen liegen in der Regel 14 Tage vor Ab-
reise in Ihrem Reisebüro zur Abholung 
bereit. Die Aushändigung bzw. der Ver-
sand der Reiseunterlagen erfolgt erst, 
nachdem die Zahlung durch Ihr Reisebü-
ro auf einem Konto bei MSC Kreuzfahr-
ten eingegangen ist. Falls aus zeitlichen 
Gründen die Zusendung der Original-
unterlagen nicht mehr möglich sein sollte, 
werden wir dem Reisebüro einen Email-/
Faxvoucher zukommen lassen. 
Der Sicherungsschein wird dem Reisebü-
ro mit der Reisebestätigung per Email/Fax 
zugesandt. 
Leistungen, die nach erfolgtem Ticket- 
bzw. Unterlagenversand zugebucht wer-
den, werden per Email-Voucher bestätigt. 
Falls ein Ticket neu ausgestellt werden 

muss (z.B. Name-change oder durch MSC 
unverschuldeter Verlust der Reiseunter-
lagen), wird eine Ticketgebühr von Euro 
25,- pro Ticket berechnet.
 
3. Leistungen, Nebenabreden
Die vertraglichen Leistungen ergeben sich 
aus der Leistungsbeschreibung im Katalog 
sowie aus den darauf bezogenen Anga-
ben in der Reisebestätigung. Nebenabre-
den (Änderungen, Ergänzungen, Sonder-
wünsche usw.) sind nur bei ausdrücklicher 
s c h r i f t l i c h e r  B e s t ä t i g u n g  v o n 
MSC Kreuzfahrten gültig.
Änderungen und Abweichungen einzel-
ner Reiseleistungen (z.B. Fahrtrouten) von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges, die nach Vertragsschluss notwendig 
werden und von MSC Kreuzfahrten nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind gestattet, soweit die Ände-
rungen oder Abweichungen nicht erheb-
lich sind und den Gesamtzuschnitt der ge-
buchten Reise nicht beeinträchtigen. Die
Gewährleistungsansprüche des Reisenden 
bleiben unberührt, soweit die geänder-
ten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
Vorbehalten sind die Änderung der Kabi-
nennummer, Irrtum, Druckfehler und Zwi-
schenverkauf.

4. Flugleistungen, Flugzeiten
Soweit MSC Kreuzfahrten vor Übersen-
dung der Flugtickets Flugzeiten bekannt 
gibt, steht dies unter dem Vorbehalt der 
Änderung seitens der Fluggesellschaft. An-
schluss- und Rückflugzeiten haben Sie sich 
frühestens 3 Tage vor dem jeweiligen Flug-
termin von der Fluggesellschaft rückbe-
stätigen zu lassen. Für Flugverspätungen 
und Verzögerungen haftet MSC Kreuz-
fahrten nicht, soweit diese nicht auf ein 
Verschulden von MSC Kreuzfahrten zu-
rückzuführen sind, auch wenn die Flugge-
sellschaft ihre Haftung insoweit wirksam 
ausgeschlossen hat.
Sollten Sie selbst oder über Ihr Reisebü-
ro noch zusätzliche Anschlussflüge bu-
chen, so beachten Sie bitte, dass es sich 
bei den bei Buchung bekannt gegebenen 
Flugzeiten nur um unverbindliche Flugzei-
ten handeln kann und diese aus vielfachen 
Gründen auch kurzfristig geändert wer-
den können. 
Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den 
Reisenden über die Identität der ausfüh-
renden Fluggesellschaft für alle Beförde-
rungsleistungen auf dem Hin- und Rück-
flug vor Vertragsschluß zu informieren, so-
fern die Fluggesellschaft bereits vor Ver-
tragsschluß feststeht. 
Steht bei 
Reiseanmeldung die ausführende Flugge-
sellschaft noch nicht fest ist der Reiseve-
ranstalter verpflichtet, dem Reisenden die 
Fluggesellschaft zu nennen, die voraus-
sichtlich den Flug durchführen wird. 

5. Ersatzperson
Falls Sie die Reise selbst nicht antreten 
können, haben Sie bis 50 Tage vor Reise-
antritt die Möglichkeit, für die gebuchte 

Kabine eine Ersatzperson zu benennen. 
MSC Kreuzfahrten berechnet hierfür ei-
ne Gebühr von Euro 25,- pro Person. 
Nach dieser Frist tritt Punkt 6.1. in Kraft. 
Falls durch den Personenwechsel weite-
re Kosten anfallen sollten, bitten wir um 
Verständnis, dass wir diese weiter belas-
ten müssen. Ist ein Flugticket bereits aus-
gestellt, werden die von der Fluggesell-
schaft in Rechnung gestellten Kosten wei-
terbelastet, die bis zu 100% betragen kön-
nen.

6.1. Rücktritt des Reisekunden
Vor Reisebeginn ist ein Rücktritt von der 
Reise jederzeit möglich.  Die Stornoge-
bühr richtet sich nach dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Rücktrittserklärung des Kun-
den bei MSC Kreuzfahrten bzw. beim zu-
ständigen Reisebüro.
In jedem Fall stehen MSC, unter Berück-
sichtigung gewöhnlich ersparter Aufwen-
dungen und der gewöhnlich möglichen  
anderweitigen Verwendung der Reise-
leistungen bei Rücktritt oder Nichtantritt 
der Reise folgende Entschädigungen des 
Passagepreises, jedoch mind. Euro 100,- 
pro Person, zu: 

   Nichtantritt: 95 %
(gül t ig für al le Neubuchungen ab 
01.09.2011)
Bitte beachten Sie außerdem: haben Sie 
mehrere Leistungen mit Einzelpreisen zu-
sammengestellt (z.B. Kreuzfahrt und Bus/
Bahn), so sind die Stornogebühren laut 
aufgeführter Stornosätze einzeln zu er-
mitteln und anschließend zu addieren.
Bei Teilstornierung eines Reiseteilnehmers 
aus einer Kabine mit gebuchter Mehrbett-
belegung stehen MSC die Stornokosten 
lt. Tabelle, jedoch mindestens eine pau-
schale Entschädigung in Höhe von 50% zu. 
Eine Teilstornierung des An- und/oder 
Abreisepaketes oder anderer Leistungen 
allein ist nicht möglich.
Bei Flugan-/-abreisen oder Vor-/Nachpro-
grammen, die als Fremdleistung lediglich 
vermittelt werden, werden unabhängig 
vom Zeitpunkt des Rücktritts vor Reise-
beginn die von der Fluggesellschaft bzw. 
der Fremdagentur in Rechnung gestellten 
Kosten weiterbelastet, die bis zu 100% be-
tragen können. Maßgeblich für die Berech-
nung der Entschädigung ist jeweils der Be-
ginn der ersten vertraglichen Leistung. 
Selbstverständlich haben Sie die Möglich-
keit und das Recht nachzuweisen, dass 
MSC Kreuzfahrten ein geringerer Schaden 
entstanden ist. Nach Reisebeginn ist ein 
Rücktritt nicht mehr möglich. In diesem Fall 
ist der gesamte Reisepreis zu bezahlen.

6.2. Umbuchung
Als Umbuchung gilt eine Änderung im 
Rahmen der selben Kreuzfahr t (z.B. 
Wechsel der Kabinenkategorie, Modifizie-
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rung der Anreise etc.). Werden auf 
Wunsch des Reisekunden nach Vertrags-
abschluss bis 50 Tage vor Reiseantritt Än-
derungen hinsichtlich des Reisetermins, 
der Reiseroute, der Unterkunft oder der 
Beförderungsart vorgenommen, wird min-
destens eine Gebühr von Euro 25,- pro 
Person berechnet bzw. bei gebuchten 
Fremdleistungen wie z.B. Flug oder Bus 
wird die entsprechende Gebühr des je-
weiligen Leistungsträgers berechnet. Bei 
sämtlichen Änderungen nach dieser Frist 
tritt Punkt 6.1. in Kraft.

7. Rücktritt durch den Veranstalter
Bei Nichterreichen einer in der Leistungs-
beschreibung festgesetzten Mindestteil-
nehmerzahl ist MSC Kreuzfahrten be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der 
Rücktritt kann bis längstens 4 Wochen vor 
Reisebeginn erklärt werden. Bereits ge-
leistete Zahlungen werden unverzüglich 
zurückerstattet.

8. Abhilfe, Gewährleistung, Kündigung
Weist die Reise aus Ihrer Sicht Mängel auf, 
so wenden Sie sich bitte unverzüglich an 
Ihre Reiseleitung vor Ort.
a) Abhilfe, Minderung
Wird die Reise nicht vertragsmäßig er-
br acht ,  können S ie Abhi l fe ver -
langen. MSC Kreuzfahrten kann die Ab-
hilfe verweigern, wenn sie einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert. Ab-
hilfe ist auch in der Weise zulässig, dass 
MSC Kreuzfahrten eine gleichwertige Er-
satzleistung erbringt. Ein Recht zur 
Se lbs tabhi l fe bes teht er s t ,  wenn 
MSC Kreuzfahrten nach Ablauf einer an-
gemessenen Frist keine Abhilfe leistet, ei-
ne Abhilfe nicht möglich ist oder verwei-
gert wird, oder Selbstabhilfe durch ein be-
sonderes Interesse des Reisekunden ge-
boten ist. Für die Dauer des Mangels kann 
die Herabsetzung des Reisepreises (Min-
derung) verlangt werden, wenn trotz 
Mängelanzeige die geschuldete Reiseleis-
tung oder die angebotene Ersatzleistung 
nicht vertragsgemäß erbracht wurde.
b) Kündigung des Vertrages
Wird die Reise infolge eines Mangels er-
heblich beeinträchtigt, so können Sie un-
ter den in a) genannten Voraussetzungen 
der Selbstabhilfe den Reisevertrag kündi-
gen. Dasselbe gilt, wenn Ihnen infolge ei-
nes erheblichen Mangels aus wichtigem, 
für MSC Kreuzfahrten erkennbaren 
Grund die Fortsetzung der Reise nicht zu-
mutbar ist. Die Schriftform der Kündigung 
wird empfohlen. Im Falle der berechtig-
ten Kündigung schuldet der Reisende den 
auf die in Anspruch genommenen Leis-
tungen entfallenden Reisepreis.
c) Schadensersatz
Unbeschadet der Minderung oder der 
Kündigung können Sie Schadensersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, 
der Mangel der Reise beruht auf einem 
Umstand, den MSC Kreuzfahrten nicht zu 
vertreten hat. Für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen ausdrücklich gekenn-

zeichnet sind und von MSC Kreuzfahrten 
lediglich vermittelt werden (Landausflü-
ge, Mietwagen, etc.), haftet MSC Kreuz-
fahrten auch dann nicht, falls die Reiselei-
tung an diesen Sonderveranstaltungen 
teilnimmt. Die Reiseleitung vor Ort ist 
nicht befugt, etwaige Ansprüche anzuer-
kennen.

9. Haftungsbeschränkung
Die vertragliche Haftung von MSC Kreuz-
fahrten für Schäden, die nicht Körperschä-
den sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt,
- soweit ein Schaden des Reisenden 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird, oder
- soweit MSC Kreuzfahrten für einen dem 
Reisenden entstehenden Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich ist.
Für alle gegen MSC Kreuzfahrten gerich-
te-te Schadenersatzansprüche aus uner-
laubter Handlung, die nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haf-
tet MSC Kreuzfahrten bei Sachschäden 
bis 
€ 4.100,-. Übersteigt der dreifache Reise-
preis diese Summe, ist die Haftung für 
Sachschäden auf die Höhe des dreifachen 
Reisepreises beschränkt. Die Haftungs-
höchstsummen gelten jeweils pro Reise 
und Reisenden. 
MSC Kreuzfahrten haftet nicht für Leis-
tungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen ledig-
lich vermittelt werden. Sämtliche Fremd-
leistungen sind als solche eindeutig und 
erkennbar gekennzeichnet und somit nicht 
Bestandteil der von MSC zu erbringen-
den Reiseleistungen im Rahmen eines 
Reisevertrages. Hinsichtlich der Fremd-
leistung haftet MSC Kreuzfahrten ledig-
lich für Leistungen, welche die Beförde-
rung des Kunden vom ausgeschriebenen 
Ausgangsort der Reise zum ausgeschrie-
benen Zielort sowie Zwischenbeförde-
rungen während der Reise und die Un-
terbringung während der Reise beinhal-
ten, soweit diese nicht auch als Fremdleis-
tung gekenn-zeichnet und für den Kunden 
als solche erkennbar sind. Eine Haftung 
besteht bei Schäden des Kunden aufgrund 
von Verletzungen der Hinweis-, Aufklä-
rungs- und Organisationspflichten, wenn 
der Schaden auf die Verletzung als Ursa-
che zurückzuführen ist..
Weitergehende Haftungsbeschränkungen 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, in-
ternationaler Abkommen oder hierauf be-
ruhender gesetzlicher Vorschriften, nach 
denen ein Anspruch auf Schadenersatz 
nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen entsteht oder gel-
tend gemacht werden kann oder 
unter bestimmten Voraussetzungen aus-
geschlossen ist, werden hierdurch nicht 
berührt. Sind diese Vorschriften auf die 
von einem Leistungsträger zu erbringen-
den Leistungen anzuwenden, so kann sich 
auch MSC Kreuzfahrten hierauf berufen. 
Unsere Haftung nach dem 2. Seerechts- 

änderungsgesetz bleibt hiervon unbe-
rührt. MSC Kreuzfahrten haftet ausdrück-
lich nicht für Wertgegenstände des Rei-
senden (Geld, Dokumente, Schmuck, etc.), 
die vom Reiseteilnehmer nicht sicher ver-
schlossen im Safe aufbewahrt werden. Die 
Reiseleitung und/oder die Leistungsträger 
sind nicht berechtigt, irgendwelche An-
sprüche der Kunden gegenüber der MSC 
Kreuzfahrten anzuerkennen.

10. Ausschluss, Verjährung, Abtretung
Unabhängig von der Mängelanzeige vor 
Ort müssen Sie etwaige Ansprüche 
wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reiseleistungen (Minderung oder Scha-
denersatz) oder aus unerlaubter Handlung 
binnen einer Frist von einem Monat nach 
dem vertraglich vorgesehenen Ende der 
Reise direkt bei MSC Kreuzfahrten GmbH, 
Neumarkter Str. 63, 81673 München, gel-
tend machen. Reisebüros sind zur Entge-
gennahme von Anspruchsanmeldungen 
nicht befugt. Nach Ablauf der Frist kann 
der Reisende Ansprüche geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhal-
tung der Frist verhindert worden ist. 
Dies gilt nicht für die Frist zur Anmeldung 
von Gepäckschäden bzw. Gepäckverzö-
gerungen oder bei Gepäckverlust in Zu-
sammenhang mit Flugleistungen. Die Scha-
densanzeige bei Gepäckverlust ist binnen 
7 Tagen und bei Gepäckverspätung inner-
halb von 21 Tagen nach Aus-händigung zu 
melden.
Ansprüche des Reisenden nach den §§ 
651c bis f BGB aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässi-
gen Pflichtverletzung des Reiseveranstal-
ters oder eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveran-
stalters beruhen, verjähren in zwei Jah-
ren. Dies gilt auch für Ersatzansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf ei-
ner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Reiseveranstalters 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters 
beruhen. Alle übrigen Ansprüche nach 
den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem 
Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, 
an dem die Reise nach der vertraglichen 
Vereinbarung enden sollte.
Hat der Reisende solche Ansprüche frist-
gerecht geltend gemacht und schweben 
zwischen dem Reisenden und MSC Kreuz-
fahrten Verhandlungen über den An-
spruch oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt , bis der Reisende oder 
MSC Kreuzfahrten die Fortsetzung dieser 
Verhandlungen ablehnt. Die Verjährung 
tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende 
der Hemmung ein. 
Die Abtretung von Ansprüchen gegen 
MSC Kreuzfahrten ist ausgeschlossen.

11. Preisanpassung
Der Reiseveranstalter behält sich vor, den 
im Reisevertrag vereinbarten Preis im Fal-
le der nachträglichen Änderung der Be-
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förderungskosten, insbesondere 
a) Luftbeförderungskosten mit Kerosinzu-
schlägen, 
b)Treibstoffkosten des Kreuzfahrtschiffes, 
c) Abgaben für bestimmte Leistungen wie 
Hafen- und Flughafengebühren und  
d) einer Änderung der für die betreffen-
de Reise geltenden Wechselkurse nach 
Maßgabe der folgenden Berechnung wie 
folgt zu ändern:
Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Er-
höhung kann der Reiseveranstalter vom 
Reisenden den  Erhöhungsbetrag verlan-
gen.In anderen Fällen werden die vom Be-
förderungsunternehmen pro Beförde-
rungsmittel geforderten, zusätzlichen Be-
förderungskosten durch die Zahl der Sitz-
plätze des vereinbarten Beförderungsmit-
tels geteilt. Den sich so ergebenden Erhö-
hungsbetrag für den Einzelplatz kann der 
Reiseveranstalter vom Reisenden verlan-
gen. Bei Treibstoffkosten des Kreuzfahrt-
schiffes orientiert sich die Preisänderung 
des Gesamtreisepreises an dem sog. 
NYMEX-Index dergestalt, dass für jeden 
Dollar, der pro Barrel Öl erhöht wird,  der 
Reisepreis entsprechend um 0,33% erhöht 
wird. Werden die bei Abschluß des Rei-
severtrages bestehenden Abgaben oder 
Gebühren wie Hafen- oder Flughafenge-
bühren gegenüber dem Reiseveranstalter 
erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag herauf-
gesetzt werden. Bei einer Änderung der 
Wechselkurse nach Abschluß des Reise-
vertrages kann der Reisepreis in dem Um-
fange erhöht werden, in dem sich die Rei-
se dadurch für den Reiseveranstalter ver-
teuert hat. Eine Erhöhung ist nur zulässig, 
sofern zwischen Vertragsschluß und dem 
vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Mo-
nate liegen und die zur Erhöhung führen-
den Umstände vor Vertragsschluß noch 
nicht eingetreten und bei Vertragsschluß 
für den Reiseveranstalter nicht vorherseh-
bar waren. Im Falle einer nachträglichen 
Änderung des Reisepreises hat der Reise-
veranstal-ter den Reisenden unverzüglich 
zu informieren, spätestens jedoch 21 Ta-
ge vor Reiseantritt. Preiserhöhungen  nach 
diesem Zeitpunkt sind unwirksam. Bei 
Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der 
Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reisevertrag zurück zu treten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleich-wer-
tigen Reise zu verlangen, wenn der Reise-
veranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus seinem Angebot anzubieten. Der Kun-
de hat diesen Anspruch unverzüglich nach 
der Mitteilung des Reise-veranstalters über 
die Preiserhöhung diesem gegenüber gel-
tend zu machen.

12. Mitwirkungspflichten
Der Reisende ist verpflichtet, alle Reiseun-
terlagen, insbesondere Bestätigungen, 
Schiffstickets, Flug- und Hotelgutscheine bei 
der Aushändigung auf ihre Richtigkeit und 
Vollständigkeit hin zu überprüfen, etwaige 
Unrichtigkeiten unverzüglich mitzuteilen so-
wie die Unterlagen sorgfältig aufzubewah-

ren. Der Reisende ist verpflichtet, bei auf-
getretenen Leistungsstörungen im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwir-
ken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder 
gering zu halten. Der Reisende ist insbeson-
dere verpflichtet, seine Beanstandungen un-
verzüglich MSC Kreuzfahrten oder der Rei-
seleitung/Vertretung vor Ort zur Kenntnis 
zu geben. Diese ist beauftragt für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unter-
lässt es der Reisende schuldhaft, einen Man-
gel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf 
Minderung oder Schadenersatz nicht ein.

13. Einreise-/Gesundheitsvorschriften
MSC Kreuzfahrten wird Angehörige des 
Staates, in dem die Reise angeboten wird, 
über Bestimmungen zu Pass-, Visa- und 
Gesundheitsvorschrif ten sowie deren 
eventuelle Änderungen vor Reiseantritt 
unterrichten. Besonderheiten im Falle von 
doppelter Staatsbürgerschaft werden von 
dieser Informationspflicht nicht erfasst. Für 
Angehörige anderer Staaten gibt das 
zus tändige Konsulat Auskunf t . Der 
Re isekunde is t verpf l ichtet dar auf 
hinzuweisen, falls er eine andere als die 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Der 
Reisepass oder Personalausweis muss nach 
Reiseende noch eine Gültigkeitsdauer von 
6 Monaten haben. Wir empfehlen auf allen 
Kreuzfahrten den Reisepass mitzuführen, 
auch wenn be i e in igen Zie len e in 
Personalausweis genügen würde, da die 
Einschiffung nur mit einem Personalausweis 
seitens der Behörden verweigert werden 
kann. Daraus entstehende Kosten fallen zu 
L a s ten des Re i senden .  Zo l l -  und 
Dev i s e nvo r s c h r i f t e n  we r d e n  i n 
verschiedenen Ländern streng gehandhabt. 
Informieren Sie sich bitte genau und befolgen 
Sie die Vorschriften unbedingt. Verschiedene 
Staaten verlangen bestimmte Impfzeugnisse, 
die nicht jünger als 8 Tage und nicht älter als 
3 Jahre (Pocken) bzw. 10 Jahre (Gelbfieber) 
sein dürfen. Derartige Impfzeugnisse sind 
auch deutschen Behörden vorzuweisen, 
sofern Sie aus bestimmten Ländern (z. B. 
Afrika, Vorderer Orient) zurückkehren. Für 
entsprechende Informationen kontaktieren 
Sie bitte Ihren Arzt oder wenden sich an Ihr 
Reisebüro. Für die Einhaltung aller für die 
Durchführung der Reise wicht igen 
Vorschr if ten is t der Reisende selbst 
verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere 
die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus 
der Nichtbefolgung dieser Vorschriften 
erwachsen, gehen zu seinen Lasten, 
ausgenommen wenn sie durch eine 
schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation 
von MSC Kreuzfahr ten bedingt sind. 
MSC Kreuzfahr ten haftet nicht für die 
rechtzeitige Er teilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Ver tretung, wenn der 
Reisende MSC Kreuzfahr ten mit der 
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass 
MSC Kreuzfahr ten die Verzögerung zu 
vertreten hat.  Es wird empfohlen, sich über 
Infektions- und Impfschutz sowie andere 
Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig zu 
informieren und gegebenenfalls ärztlichen 

Rat zu Thrombose- u.a. Gesundheitsrisiken 
einzuholen. Auf allgemeine Informationen, 
insbesondere bei den Gesundheitsämtern, 
reisemedizinischen Informationsdiensten 
oder der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung wird verwiesen. 

14. Reisefähigkeit
Der Reisende sichert zu, dass er für die Rei-
se auf See und in der Luft reisefähig ist und 
dass sein Verhalten und seine körperliche 
Verfassung nicht die Sicherheit oder den 
Komfort auf dem Schiff, dem Flugzeug bzw. 
andere Reisende beeinträchtigt.
Sofern ein Reisender in einer körperlichen 
Verfassung ist, die die Reisefähigkeit beein-
trächtigen könnte, muss er vor der Buchung 
ein ärztliches Attest vorlegen.
Wir empfehlen schwangeren Frauen, vor 
der Reise einen Arzt zu konsultieren.
Die Gesellschaft hat auf keinem ihrer Schif-
fe entsprechende medizinische Einrichtun-
gen für Geburten. Die Gesellschaft kann Bu-
chungen von Frauen, die Ihre Kreuzfahrt in 
der 23. Schwangerschaftswoche oder spä-
ter antreten möchten, nicht akzeptieren 
oder diese Frauen befördern. Schwangere 
Reisende, die bei Reiseende weniger als 23 
Wochen schwanger sind, müssen eine ärzt-
liche Reisefähigkeitsbestätigung für die ge-
buchte Kreuzfahrtroute vorlegen. Falls eine 
Reisende zur Zeit der Buchung nicht wissen 
konnte, dass sie schwanger ist, wird die Ge-
sellschaft für jede Stornierung den gesam-
ten bereits bezahlten Preis rückerstatten, 
sofern die Stornierung ehestmöglich erfolgt. 
Darüberhinaus bestehen keine weiteren 
Haftungen zwischen der Gesellschaft und 
der Reisenden. Die Gesellschaft behält sich 
ausdrücklich das Recht vor, einer Reisenden, 
die sich in einem fortgeschrittenen Stadium 
der Schwangerschaft befindet, die Einschif-
fung zu untersagen. Die Gesellschaft ist in 
diesen Fällen der Reisenden gegenüber nicht 
haftbar. Die Gesellschaft behält sich das 
Recht vor, von JEDEM Reisenden die Vorla-
ge einer ärztlichen Reisefähigkeitsbestäti-
gung zu verlangen. Für die Sicherheit und 
den Komfort aller gebrechlichen, kränkli-
chen, bewegungseingeschränkten oder be-
hinderten Reisenden ist es wichtig, dass da-
zu genaueste Angaben bei der Buchung ge-
macht werden. Reisende mit einer physi-
schen oder psychischen Behinderung (ein-
schließlich Reisende, die einen Rollstuhl be-
nötigen), die eine spezielle Behandlung oder 
Hilfeleistung benötigen, müssen der Gesell-
schaft vor der Buchung die Natur ihrer Be-
hinderung, die medizinischen Ge-räte, wel-
che sie an Bord bringen werden bzw. jede 
speziell benötigte medizinische oder sonsti-
ge Unterstützung schriftlich mitteilen. Die 
Reisenden müssen des Weiteren von einer 
Person begleitet werden, die fähig und in 
der Lage ist, ihnen Hilfe zu leisten. Reisen-
de, die einen Rollstuhl benötigen, müssen 
mit ihrem eigenen Rollstuhl in Standardgrö-
ße ausgerüstet sein und von einer Person 
begleitet werden, die fähig und in der Lage 
ist, ihnen Hilfe zu leisten. Es wird darauf auf-
merksam gemacht, dass gewisse Bereiche 
an Bord auf Grund ihrer Baulichkeit für Roll-
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stuhlfahrer nicht zugänglich sind. Die Gesell-
schaft behält sich das Recht vor, einem Rei-
senden, der es verabsäumt hat, ihr von sei-
ner Körperbehinderung oder seinem Bedarf 
an Hilfeleistung zu verständigen, der nach 
Ansicht der Gesellschaft nicht reisefähig ist 
oder welcher in einer körperliche Verfas-
sung ist, die eine Gefahr für ihn selbst und 
die anderen Mitreisenden ist, die Einschif-
fung zu untersagen. Gebrechlichen Reisen-
den, Reisenden im Rollstuhl oder bewe-
gungseingeschränkten Reisenden wird die 
Erlaubnis verweigert, in Häfen an Land zu 
gehen, an denen die Schiffe nicht längsseits 
anlegen. wenn der Beförderer, der Schiffs-
kapitän oder der Schiffsarzt den Eindruck 
hat, dass ein Reisender aus irgendeinem 
Grund nicht reisefähig ist oder wahrschein-
lich seine Gesundheit oder Sicherheit oder 
die Gesundheit oder Sicherheit von ande-
ren an Bord gefährdet oder wahrscheinlich 
nicht die Erlaubnis erhält, an irgendeinem 
Hafen an Land zu gehen oder die Gesell-
schaft für seinen Unterhalt, seine Unterstüt-
zung oder Rückführung haftbar macht, dann 
ist der Schiffskapitän jederzeit berechtigt, 
die Ein- oder Ausschiffung des Reisenden an 
einem bestimmten Hafen zu verweigern 
oder den Reisenden von einer Koje oder Ka-
bine in eine andere zu verlegen. Der Schiffs-
arzt hat das Recht, Erste Hilfe zu leisten und 
Medikamente oder andere Substanzen zu 
verabreichen bzw. die Reisenden in ein Kran-
kenhaus oder eine vergleichbare Anstalt an 
irgendeinem Hafen einzuliefern und/oder 
dort festzuhalten, vorausgesetzt, der Schiffs-
kapitän erachtet solche Schritte als notwen-
dig. Die Weigerung des Reisenden, einer sol-
chen Anordnung zuzustimmen kann dazu 
führen, dass der Reisende an irgend-einem 
Hafen ausgeschifft wird und weder die Ge-
sellschaft noch der Beförderer für jegliche 
Aufwendungen, Ausgaben und Ersatzleis-
tungen haftbar ist. Sollte einem Reisenden 
die Einschiffung aufgrund mangelnder Reise-
fähigkeit verweigert werden, ist die Gesell-
schaft nicht gegenüber dem Reisenden haft-
bar. Die Gesellschaft und/oder der Beförde-
rer und/oder die Gesundheitsbehörde ei-
nes jeden Hafens haben das Recht, einen 
Fragebogen betreffend der öffentlichen Ge-
sundheit auszugeben. Die Reisenden müs-
sen richtige Angaben über alle anfallenden 
Krankheitssymptome einschließlich Magen-
Darm Erkrankungen machen. Wenn der Be-
förderer den Eindruck hat, dass ein Reisen-
der Symptome irgendeiner Krankheit ein-
schließlich Virusinfektion oder bakterieller 
Krankheiten, einschließlich Norovirus, hat, 
darf er die Einschiffung verweigern. Die Wei-
gerung, den Fragebogen auszufüllen, kann 
ebenfalls die Verweigerung der Einschiffung 
nach sich ziehen. Sollte ein Reisender an 
Bord an einer Virusinfektion oder bakteri-
ellen Erkrankung erkranken, darf der Schiffs-
arzt den Reisenden dazu auffordern, aus Ge-
sundheits- und Sicherheitsgründen in der 
Kabine zu bleiben.
15. Medizinische Versorgung
Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Ver-
antwortung im Zusammenhang mit den 
medizinischen Einrichtungen, welche an 

Land zur Verfügung stehen. Den Reisen-
den wird empfohlen eine Versicherung zur 
Deckung ärztlicher Behandlung und Rück-
führung abzuschließen. Der Reisende er-
kennt seine Pflicht und Verantwortung an, 
sich im Bedarfsfall medizinisch versorgen 
zu lassen, während ein qualifizierter Arzt 
an Bord ist. Die medizinische Versorgung 
an Bord ist kostenpflichtig.Der Schiffsarzt 
ist kein Fach-arzt und das Schiffsspital hat 
nicht denselben Standard wie ein Spital an 
Land. Das Schiff führt in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften seines Flaggenstaa-
tes medizinisches Bedarfsmaterial und me-
dizinische Geräte mit. Weder die Gesell-
schaft, der Beförderer noch der Schiffs-
arzt haften dem Reisenden aus dem Um-
stand, dass sie deswegen gewisse Be-
schwerden nicht behandeln können. Der 
Schiffsarzt ist kein Erfüllungsgehilfe der 
MSC Kreuzfahrten und für Behandlungs-
fehler wird nicht gehaftet. Einige Inhalts-
stoffe in Nahrungsmitteln können auf- 
grund von Unverträglichkeit allergische Re-
aktionen hervorrufen. Reisende mit  All-
ergien oder Nahrungsmittelunverträg-lich-
keiten sind aufgefordert, diese bei Reise-
beginn nach Ankunft an Bord beim Maitre 
d’ Hotel zu melden. Im Fall von Krankheit 
oder Unfall müssen Reisende unter Um-
ständen von der Gesellschaft, dem Beför-
derer und/oder Schiffskapitän zur ärztli-
chen Behandlung an Land gebracht wer-
den. Medizinische Einrichtungen und Stan-
dards variieren von Hafen zu Hafen. We-
der die Gesellschaft noch der Beförderer 
geben Zusicherungen ab im Zusammen-
hang mit dem Standard und Qualität der 
ärztlichen Behandlung an Land  bzw. an 
den Anlaufhäfen oder am Ort, an welchem 
der Reisende an Land gebracht wird. Der 
Beförderer wird sich im Rahmen des Mög-
lichen bemühen, spezielle Diätwünsche 
der Reisenden zu berücksichtigen. Diese 
müssen im Zuge der Buchung so detail-
liert wie möglich bekannt gegeben wer-
den. Eine vom Reisenden gewünschte Di-
ät wird nicht Bestandteil des Beförde-
rungsvertrages, weshalb die Gesellschaft 
zu deren Erbringung  rechtlich nicht ver-
pflichtet ist. Z

16. Reiseversicherungen
Im Reisevertrag sind keine Reiseversi-
cherungen eingeschlossen. Zu Ihrer Si-
cherheit empfiehlt MSC Kreuzfahrten 
den Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung sowie weitergehender 
Versicherungen (Reiseabbruch-, Reise-
unfall-, Reisekrankheit-, Reisegepäck- 
und Reisehaftpflichtversicherung). MSC 
Kreuzfahrten hat zu günstigen Konditi-
onen einen Rahmenvertrag mit der Eu-
rop Assistance abgeschlossen. Bei Ab-
schluss einer Reiseversicherung durch 
Vermittlung von MSC Kreuzfahr ten 
kommt das Versicherungsvertragsver-
hältnis ausschließlich zwischen dem Rei-
senden und der Versicherungsgesell-
schaft zustande. Es ist Ihre Obliegenheit, 
die sich aus dem Versicherungsvertrag 
ergebenden Pflichten einzuhalten und 

die Rechte hieraus gegenüber dem Ver-
sicherer geltend zu machen. Wenn ein 
Schadensfall eintritt, ist die Europ Assis-
tance, unverzüglich zu unterrichten. MSC 
Kreuzfahrten ist mit der Schadensregu-
lierung nicht befasst. MSC Kreuzfahrten 
kann auf Anfrage am Buchungstag eine 
Reiseversicherung bei der „Europ Assis-
tance” (siehe Versicherungsbedingun-
gen) vornehmen. In diesem Fall entste-
hen für versicherten Passagier folgende 
Kosten:

Versicherungsprämie an MSC Kreuzfahrten für den 
Abschluss der Versicherung von Europ Assistance

Reisepreis Paketpreis pro Person

EUR 800,- EUR 46,-

EUR 1.300,- EUR 60,-

EUR 1.850,- EUR 80,-

EUR 2.350,- EUR 97,-

EUR 3.400,- EUR 125,-

EUR 5.200,- EUR 173,-

EUR 7.750,- EUR 222,-

17. Unwirksamkeit einer Reisebedingung
Sollte eine der vorstehenden Reisebedin-
gungen unwirksam bzw. unzulässig sein, 
so hat dies keine Auswirkung auf den Be-
stand der übrigen Reisebedingungen.

18. Rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Rei-
severanstalter und dem Reisenden findet aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. Dies 
gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.

19. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand von MSC Kreuzfahr-
ten (d.h. MSC Crociere S.A.) ist München. 
Für den Fall, dass der Vertragspartner von 
MSC Kreuzfahrten keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat bzw. dass die 
im Klagewege in Anspruch zu nehmende 
Partei nach Vertragsschluss ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist, sowie für den 
Fall, dass es sich bei dem Vertragspartner 
für MSC Kreuzfahrten um Vollkaufleute 
handelt, wird als Gerichtsstand München 
vereinbart.
Veranstalter:
MSC Crociere S.A., Genf 
Administrativer Ansprechpar tner für 
Deutschland:
MSC Kreuzfahrten GmbH
(HRB 138359)
D5\D2109
Hinweis: Stand Drucklegung November 
2011. Irrtum, Fehler und Auslassungen vor-
behalten. Dieser Katalog wurde mit großer 
Sorgfalt geprüft, dennoch kann es zu Än-
derungen und Anpassungen nach Druckle-
gung kommen. Bitte lassen Sie sich von Ih-
rem Reisebüro die aktuelle Version der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen aushändi-
gen oder besuchen Sie unsere Website.


